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Norm

UWG §2 D2

Rechtssatz

Grundsätzlich ist es zwar möglich, die Gefahr einer Irreführung über die Herkunft durch sogenannte

"entlokalisierende" Zusätze zu beseitigen. Bei der Beurteilung, ob klarstellende Zusätze eine Irreführung ausschließen,

ist aber ein strenger Maßstab anzulegen, weil der 9üchtige Durchschnittsinteressent solche Zusätze meist übersieht.

An die Deutlichkeit und Unübersehbarkeit solcher Zusätze sind zum Schutz der Verbraucher strenge Anforderungen

zu stellen. - "Whisky Saunders aus Österreich"
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